


	Firma:
     
	Betriebsanweisung
gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 14 GefStoffV

	
	Trockeneis
(Kohlendioxid (CO2) - tiefkalt verfestigt)

	
	Verwenden von Trockeneis

	Gefahren für Mensch und Umwelt

	· Enorme Gasbildung durch unmittelbaren Übergang von fest zu gasförmig (aus 1 Liter Trockeneis entstehen ca. 500 Liter Gas).
· Gefahr von Kaltverbrennungen und Erfrierungen bei Kontakt.
· Einatmen führt zum Verlust der Bewegungsfähigkeit und des Bewusstseins. Vorübergehende Atembeschwerden, Schwindel, Benommenheit, Übelkeit, Kopfschmerzen und Koordinationsstörung möglich.
· Gefahr des Erstickens durch Sauerstoffverdrängung (CO2 ist schwerer als Luft).
· Berstgefahr durch Druckaufbau in dicht geschlossenen Behältern.
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[image: P022: Essen und Trinken verboten]

		Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
	

	· Berührungen (Haut, Augen) vermeiden.
· Einatmen von Dämpfen vermeiden.
· Beim Umgang für ausreichende Belüftung sorgen.
· Beim Zerkleinern, verspritzen von Splittern vermeiden.
· Im Aufzug nicht gleichzeitig mit Personen transportieren und Lüftung einschalten.
· Eindringen des beim Verdampfen freigesetzten Gases in Kanalisation oder tiefer gelegene Orte vermeiden.
· Trockeneis nur in dafür vorgesehenen Behältern (Kryo-, Dewar-, Polyethylenschaumgefäße mit Druckausgleichsöffnung) transportieren und ausreichend belüftet lagern. Keine Kunststoffbehälter verwenden (Kälteversprödung und Bruchgefahr).
· Beim Transport müssen Ladung und Personen räumlich getrennt sein (kein Luftaustausch). Ladung sichern.
· Kein Wasser auf das Trockeneis gießen (erhöhte CO2-Bildung).
· Augenschutz: Dichtschließende Schutzbrille tragen, ggf. Gesichtsschutzschirm benutzen.
· Handschutz: 	 Schutzhandschuhe aus Leder, bei direktem Kontakt Kälteschutzhandschuhe tragen.
· Körperschutz: Beim Ab- und Umfüllen Kälteschutzschürze tragen.

	

	Verhalten bei Unfällen

	Unbeabsichtigtes Freiwerden:
Gefahrenbereich umgehend räumen und absperren. Verletzte Personen unter Wahrung des Selbstschutzes aus der Gefahrenzone bringen. Betreten des Bereiches nur mit umgebungsluftunabhängigem Atemschutzgerät oder die Ungefährlichkeit der Atmosphäre nachweisen. Für ausreichende Belüftung sorgen, Persönliche Schutzausrüstung benutzen. Verschüttete Mengen mit der Schaufel beseitigen.


	Erste Hilfe
	Notruf 112

	Standort Telefon:
     
	Ersthelfer:
     
	Standort Verbandkasten:
     
	[image: ]

	· Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme Selbstschutz beachten.
· Nach Augenkontakt: 15 Minuten unter fließendem Wasser bei gespreizten Lidern spülen oder Augenspüllösung verwenden. Immer Augenarzt aufsuchen! 
· Nach Hautkontakt: Kaltverbrennungen mindestens 15 Minuten mit lauwarmem Wasser spülen, steril abdecken und Arzt aufsuchen
· Nach Einatmen: Verletzten aus dem Gefahrenbereich an gut belüfteten Ort bringen. Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage, bei Atemstillstand künstliche Beatmung und Notruf absetzen. Nach Verschlucken: Sofort und wiederholt viel Wasser trinken lassen und sofort Arzt aufsuchen. 

Arzt: ………………………………………….
Giftinformationszentrum: 0228/ 19240     
 

	Sachgerechte Entsorgung

	· Rest von Trockeneis können im Freien unter Aufsicht abgedampft werden. Keine besondere Entsorgung 
nötig.


	Ort:	Datum:
     	          
	Unterschrift Verantwortlicher:

	Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen.
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